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Die Ausgangslage des Vorfalls war in etwa die folgende: Der regionale 
Neonazikader und ehemaliger NDP-Kandidat Florian Stech wartete 
am 1. Oktober 2011 als so genannter Schleuser in seinem Auto auf 
einem Parkplatz in der Nähe von Riegel bei Freiburg, um ortsunkun-
dige Neonazis zu einer Party der „Freien Kräfte Ortenau“ zu lotsen. 
Eine Gruppe von AntifaschistInnen hatte von der Nazi-Veranstaltung 
erfahren und war ebenfalls zum Parkplatz gefahren. Was danach ge-
schah, beschäftigte zwei Kammern des Landgerichts Freiburg und den 
BGH. Die Gruppe erkannte den Neonazi und wollte ihn nach eigenen 
Aussagen vertreiben. Hierfür vermummten sie sich, eine Person hatte 
eine Dose Pfefferspray dabei, eine andere Quarzsand-Handschuhe an. 
Florian Stech sah sie auf sich zugehen, fuhr los und mit Vollgas direkt 
in die Gruppe hinein, obwohl ihm drei Wege freistanden, durch die er 
den Parkplatz hätte verlassen können. Die meisten der AntifaschistIn-
nen konnten gerade noch zur Seite springen, eine Person aber wurde 
vom Auto erfasst und hochgeschleudert. Der Überfahrene erlitt ein 

Schädel-Hirntrauma, musste in der Rehabilitation das Sprachver-
mögen wiedererlangen und hat noch immer mit Langzeitfolgen zu 
kämpfen.

Totschlag oder Notwehr?
Nach zähen Ermittlungen wurde Florian Stech 2012 vor dem 
LG Freiburg wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Kör-
perverletzung und gefährlichen Angriffs in den Straßenverkehr 
angeklagt und mangels Tötungsvorsatzes und wegen Not-
wehrexzesses gem. §  33 Strafgesetzbuch (StGB) freigespro-

chen.2 Er habe sich aufgrund des Auftretens der Antifa-Gruppe in 
einer Notwehrlage befunden. Durch das Reinfahren in die Gruppe 
sei die Grenze der Erforderlichkeit der Notwehrhandlung zwar über-
schritten, aber das Gericht könne nicht ausschließen, dass er nicht aus 
Verwirrung, Furcht oder Schrecken gehandelt hätte, und sprach ihn 
in dubio pro reo frei.

Der BGH hob den Freispruch im April 2013 auf.3 Den RichterIn-
nen gefiel die Begründung des Freispruchs nicht. Wegen der Tatvor-
geschichte hätte sich das LG mit dem Verteidigungswillen des Ange-
klagten befassen müssen. Nach ständiger Rechtsprechung ist für die 
Notwehr ein solches subjektives Rechtfertigungselement erforderlich. 
Der/die Angegriffene muss nicht nur die Notwehrlage kennen, son-
dern sich zumindest auch verteidigen wollen - andere Motive, wie der 
Wunsch politische GegnerInnen zu schädigen, dürfen nicht dominant 
sein. 

Der ausschlaggebende Punkt war, dass Stech sich zwei Tage vor-
her auf Facebook genau die Notwehrsituation ausgemalt hatte, in der 
er politische GegnerInnen verletzten könnte. “ich warte ja nur darauf, 
dass einer mal angreift! Dann kann ich ihn endlich mal die klinge 
fressen lassen[sic!]“ und  „ja! das schöne daran, es wäre sogar notwehr! 
Man stelle sich das einmal bildlich vor! so ne zecke greift an und du 
ziehst n messer. Die Flachzange klappt zusammen und rührt sich 
nicht mehr! Das muss doch ein gefühl sein, wie wenn man kurz vor 
dem Ejakulieren ist! [sic!]“4, so Stech unter einem Pseudonym, das er 
bei der Polizeivernehmung als seines bestätigte. Wenn das Tötungs- 
oder Verletzungsmotiv das treibende Element gewesen wäre, hätte das 
Gericht die Notwehr und auch den Notwehrexzess verneinen müssen, 
was zu einer Verurteilung wegen Totschlags geführt hätte.

Im Revisionsprozess Ende 2013 hatte die andere Kammer des 
LG Freiburg die Hausaufgaben gemacht und sich nach Vorgaben des 
BGH umfassend mit den Hintergründen der Tat auseinandergesetzt. 
Stech selbst schwieg im Verfahren. Einzig seine Vernehmungen un-
mittelbar nach dem Geschehen wurde im Verfahren berücksichtigt. 
Deshalb stützen sich die Tatsachenfeststellungen hauptsächlich auf 
ZeugInnenaussagen und Gutachten.

Die Nebenklagevertretung bemühte sich auch in diesem Verfah-
ren, die politische Gesinnung des Angeklagten in den Blick zu rü-
cken. Stech war zum Tatzeitpunkt kein unbeschriebenes Blatt. Er war 
Rädelsführer der bereits genannten Nazigruppierung „Freie Kräfte 

POLITISCHE GE WALT VOR GERICHT
DER ZWEITE FREISPRUCH DES OFFENBURGER NAZIS

Der Neonazi Florian Stech hatte 2011 mit seinem Auto einen 
Antifaschisten lebensbedrohlich verletzt und wurde vor dem 
Landgericht (LG) Freiburg wegen versuchten Mordes angeklagt 

und freigesprochen. Nach der Aufhebung des Urteils durch den Bundes-
gerichtshof (BGH), sprach ihn eine andere Kammer des LG wegen Not-
wehr in dubio pro reo erneut frei.1
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Vorgaben des BGH die Erforderlichkeit des Gegenangriffs mit dem 
Auto bejahte. Aber auch im Exzess käme es auf den Verteidigungswil-
len des Angeklagten an, so dass das Gericht bei seiner Argumentation 
wohl zu dem selben Ergebnis gekommen wäre.9

Kann man auf die justizielle Aufarbeitung von politischen Gewalt-
taten also nicht vertrauen? Die Nebenklägerinnen meinen: „Nein.“ In 
ihrer vor Gericht verlesenen Stellungnahme bringen sie ihre Enttäu-

schung zum Ausdruck. „Nach vielen Stunden, die wir im Verlauf der 
ersten und der jetzigen zweiten Instanz im Gerichtssaal verbracht ha-
ben, sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir aus antifaschisti-
scher Sicht nichts von diesem Gericht zu erwarten haben. “10

Es gäbe durchaus die Tendenz bei Gerichten, die politische Di-
mension von Gewalttaten nicht zu verstehen, meint der Nebenklage-
vertreter Jens Janssen.11 Die Ursache der unbefriedigenden Bewertung 
neonazistischer Gewaltphantasien sieht er im Versagen der Ermitt-
lungsbehörden. „In einem Verfahren, in dem die Ermittlungsbehör-
den, wie wir meinen, systematisch weg geschaut und sich systematisch 
nicht mit Motiven, Strukturen, Gedanken, mit Äußerungen der Neo-
naziszene befasst haben, in einem derartigen Verfahren können derar-
tige Ergebnisse zustande kommen.“12 Hätte man die Weichen früher 
gestellt, wäre es dem Gericht schwerer gefallen, den neonazistischen 
Hintergrund auszublenden. Was also tun? „Man muss von Anfang 
an mehr Druck auf die Behörden ausüben, frühzeitig die Vertretung 
übernehmen, Akten beschaffen, die Ermittlungsbehörden jagen“, ist 
das Fazit des Anwalts.

An der rechtlichen Beurteilung des Gerichts lässt sich bei Zugrunde-
legung der ermittelten Tatsachen wenig rütteln, zumindest wenn man 
der herrschenden Meinung zum Notwehrrecht folgt. Diese Tatsachen 
werden aber erst im Zuge der Ermittlungen geschaffen und können je 
nach Ermittlungswillen der Behörden und Gerichte unterschiedlich 
ausfallen.

Maria Seitz studierte jura in freiburg.

Ortenau“ und gehörte der „Kameradschaft Südsturm Baden“ (KSB) 
an, deren Mitglieder an überregionalen Aufmärschen teilnahmen, 
Zeltlager und Gedenken an Rudolf Heß veranstalteten.5 Außerdem 
kandidierte Stech 2011 erfolglos bei den Landkreiswahlen für die 
NPD. Im Vorstrafenregister findet sich neben Verurteilungen wegen 
szenetypischen Delikten eine Bewährungsstrafe wegen gefährlicher 
Körperverletzung.

Rolle der Ermittlungsbehörden
Die beteiligten ErmittlungsbeamtInnen zeichneten dagegen ein an-
deres Bild vom Angeklagten, der regionalen Neonaziszene und den 
AntifaschistInnen. Die Feststellungen des Gerichts bezüglich Stechs 
innerer Verfassung beruhen hauptsächlich auf den Aussagen zweier 
für den Bereich Rechtsextremismus zuständiger Staatsschutzbeamter 
der örtlichen Kriminalpolizei. Sie hatten die Naziparty observiert und 
waren kurz vor dem Vorfall bereits am Parkplatz gewesen. Wieder auf 
dem Weg dorthin, begegneten sie Stech auf seiner Flucht vom Tatort. 
Sie hielten an und überredeten ihn, zum „Unfall“ort zurückzukehren. 
Dort angekommen, machten die Beamten lediglich einen Alkoholtest 
und ließen Stech und seine eingetroffenen NazifreundInnen gehen. 
Stattdessen beschäftigten sie sich mit den anwesenden AntifaschistIn-
nen, stellten ihre Personalien fest und trugen sie in die Polizeidaten-
bank POLAS als „Straftäter links motiviert“ ein.6

Noch Wochen später wurde nicht wegen Totschlags ermittelt, 
sondern lediglich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr 
- was zur Folge hatte, dass weder Stechs Computer noch sein Handy, 
mit dem er während des Vorfalls mit einem Nazifreund telefoniert 
hatte, beschlagnahmt wurden. Die eingestandenen Ermittlungspan-
nen hatten wie immer keine Konsequenzen.7

Vor Gericht beschrieben die Staatsschutzbeamten ausführlich, 
wie aufgebracht, panisch und zittrig ihnen der Angeklagte schien. 
Hinsichtlich Stechs aktuellen politischen Aktivitäten könnten sie kei-
ne Auskunft geben, sie hätten ihn aber an ein AussteigerInnenpro-
gramm vermittelt. Über die Neonaziorganisation KSB sagte einer der 
beiden Beamten schlicht, es handele sich um einen Zusammenschluss 
von jungen Männern, die gerne deutsche Lieder singen würden.

Die beteiligten AntifaschistInnen wurden hingegen als Aggresso-
rInnen dargestellt, die am Tatort provoziert hätten. Ausgiebig ging das 
Gericht auch der Mutmaßung nach, der Verletzte hätte in Angriffs-
absicht auf das Auto gesprungen sein können. Laut eines Gutachters 
habe er zu spät reagiert und hätte eigentlich zur Seite springen müs-
sen. Zwar halte das Gericht diese Möglichkeit für unwahrscheinlich, 
trotzdem taucht die Behauptung auch in der Urteilsbegründung auf. 

Auf dem rechten Auge blind?
Vor diesem Hintergrund überrascht das aktuelle Urteil des LG nicht. 
Es sprach den Angeklagten wegen Notwehr frei, weil in dubio pro 
reo der angezweifelte Verteidigungswille nicht auszuschließen sei. 
Ein „verbales Kräftemessen vor dem heimischen Computer“ könne 
in der konkreten Tatsituation nicht begründen, dass der Angeklagte 
ausschließlich einen Schädigungswillen gehabt habe. Aufgrund der 
für ihn „objektiv sehr bedrohlichen Situation“ sei insofern nicht aus-
zuschließen, dass er sich verteidigen wollte.8 Auf den Notwehrexzess, 
wie im letzten Verfahren, kam es nicht mehr an, weil das Gericht nach 
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